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Eigensinn, Verweigerung, Verfolgung 

Düsseldorfer Anthroposophen im Nationalsozialismus

Von Volker v a n  d e r  L o c h t

1. Einführung

Etwas mehr als 75 Jahre sind seit der Befreiung vom Nationalsozialismus und 
dem Ende des „Dritten Reiches“ verstrichen. Doch die Berichterstattung über 
das Ende der Diktatur hat schon 2019 begonnen, als an das Hitler-Attentat von 
Claus Schenk Graf von Stauffenberg gedacht wurde. Diese Tat galt noch viele 
Jahre in der Bundesrepublik als Landesverrat und nicht als Akt des Widerstan-
des.1 Inzwischen hat sich das Verständnis von Widerstand wesentlich ausdiffe-
renziert. Anlässlich dieses Jahrestages des Attentats hat der Historiker Johannes 
Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin, im Interview 
gegenüber dem Spiegel betont, dass alles, was der nationalsozialistischen Dik-
tatur geschadet und sie geschwächt hat, heute als Widerstand verstanden wird.2

Es ist strittig, ob jeder Konflikt mit einer NS-Stelle zugleich als Widerstands-
haltung betrachtet werden kann. Denn die deutsche Gesellschaft zwischen 
1933 und 1945 war ein komplexes soziales Gebilde und von unterschiedlichen 
Interessengegensätzen geprägt. Gemeint sind damit etwa Konkurrenzkonflikte 
um Status, Rang und Ansehen ebenso wie soziale Konflikte um materielle Res-
sourcen oder kulturelle Konflikte um Deutungshoheiten, die nicht in bloßer 
NS-Gegnerschaft aufgingen. Das waren Konflikte, die schon vor 1933 und  
 
 
 
 

1 Ronen Steinke, Späte Ehre. Vor 75 Jahren wollten die Männer um Stauffenberg Hitler 
töten, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 166 v. 20./21. Juli 2019, S. 55.

2 Johannes Tuchel, „Die Wege in den Widerstand waren vielfältig“, in: Der Spiegel Geschichte, 
2/2019, 75 Jahre Stauffenberg-Attentat. Mit dem Mut der Verzweiflung Widerstand gegen 
Hitler, S. 30-35, hier S. 31.
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unabhängig vom Nationalsozialismus existierten und unter den Regimebedin-
gungen nur eine spezifische Auseinandersetzungsform annahmen.3

Trotz dieses Einwands entfaltet Johannes Tuchels Bewertung ein Spektrum 
gegnerischer Verhaltensweisen, die allzu lange nicht gewürdigt wurden. Seine 
Einschätzung ist Resultat einer jahrzehntelangen Forschung, die eine Fülle von 
Publikationen zu „Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus“ in ein-
zelnen Städten und Regionen zur Folge hatte, deren angemessene Würdigung 
hier kaum möglich ist. Die ursprünglichen Kreise militärischer Widerstand 
(Stauffenberg), Katholische Kirche (Bischof von Galen) und Jugend (Weiße 
Rose) wurden um den Arbeiterwiderstand von kommunistischen, sozialdemo-
kratischen und unabhängigen sozialistischen Organisationen erweitert. Neben 
behinderte Menschen rückten unter den Verfolgten seit den 1980er Jahren un-
ter anderem jugendliche Cliquen, Homosexuelle, Roma/Sinti, Fremdarbeiter 
und kleine religiöse Minderheiten wie die Zeugen Jehovas in den Fokus der 
Forschung. Zu allen Gruppen gibt es inzwischen in unterschiedlicher Intensität 
eine umfangreiche Literatur, die hier nicht rezipiert werden kann.

Ebenso findet die Ausweitung des Themas Verfolgung und Widerstand in 
Sammelwerken seinen Niederschlag, wozu auch Johannes Tuchel beigetragen 
hat. Beispielsweise hat er zusammen mit Peter Steinbach in einem Band einen 
Überblick der verschiedenen Gruppen, Organisationen und Strömungen ge-
boten, die sich dem Totalzugriff der Nationalsozialisten widersetzten.4 Berück-
sichtigt werden unter anderem sozialistische und katholische Arbeiter, Kirchen, 
Jugendliche, Juden im Widerstand, Judenhelfer und Widerstand von Personen 
gegen den Krieg. In einem Beitrag von Detlef Garbe zu religiösem Widerstand 
finden auch kleinere, wenig beachtete Gemeinschaften Berücksichtigung. Ne-
ben den erwähnten Zeugen Jehovas, wird unter anderem die Anthroposophi-
sche Gesellschaft erwähnt.5

Gemessen an der Zahl der Veröffentlichungen etwa zum Arbeiterwider-
stand oder zu kirchlichen Gruppen bleiben die Publikationen zur Verfolgung 
der kleinen anthroposophischen Gemeinschaft verschwindend gering. Die ein-

3 Rudolf Schlögl, Michael Schwartz, Hans-Ulrich Thamer, Konsens, Konflikt und Repression: 
Zur Sozialgeschichte des politischen Verhaltens in der NS-Zeit, in: Zwischen Loyalität 
und Resistenz. Soziale Konflikte und politische Repression während der NS-Herrschaft 
in Westfalen, hrsg. v. Rudolf Schlögl/Hans-Ulrich Thamer, Münster 1996, S. 9-30, hier 
S. 24ff.

4 Peter Steinbach, Johannes Tuchel (Hrsg.), Widerstand gegen die nationalsozialistische 
Diktatur 1933 – 1945 (Bundeszentrale für politische Bildung Schriftenreihe Bd. 438), 
Bonn 2004.

5 Detlef Garbe, Widerstand aus religiösen Gemeinschaften, in: Widerstand gegen die 
nationalsozialistische Diktatur 1933 – 1945, hrsg. v. Steinbach, Tuchel (wie Anm. 4),    
S. 148-166, hier S. 160f.
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zige umfassende Studie von Uwe Werner erschien vor über zwanzig Jahren.6 
Sie bietet einen ersten Überblick über die nationalsozialistische Politik nicht 
nur gegenüber der Anthroposophie als NS-abweichende Weltanschauung, son-
dern auch gegen ihre unterschiedlichen Arbeitsfelder der Waldorfschulen, der 
biologisch-dynamischen Landwirtschaft, der Eurythmie und der anthroposo-
phischen Medizin, um nur einige Tätigkeitsbereiche zu nennen.

Der Schwerpunkt von Helmut Zanders umfangreicher Publikation „An-
throposophie in Deutschland“7 liegt grundsätzlicher in den ideengeschichtli-
chen Ursprüngen und gesellschaftlichen Kontexten der Anthroposophie und 
wie diese Rudolf Steiner (1861-1925), Gründer der Anthroposophischen 
Gesellschaft, beeinflusst hatten. Zanders Arbeit leistet Grundlagenforschung 
im Bereich der Religions- und Esoterikgeschichte, bei der in Einzelbereichen 
selbstverständlich Fragen unbeantwortet bleiben müssen. Das gilt auch für die 
NS-Zeit, für die durchaus vorhandene Quellenbestände noch nicht ausgewer-
tet sind. In diesem Sinne versteht sich dieser Beitrag als eine Verkleinerung 
dieser Forschungslücke.

Umfangreich sind dagegen die Publikationen zu den Waldorfschulen und 
die von ihnen praktizierte Waldorfpädagogik – allerdings hauptsächlich von-
seiten der Erziehungswissenschaften. Dazu gab und gibt es seit vielen Jahren 
konträre Positionen euphorischer Zustimmung und vehementer Ablehnung. 
Auf der einen Seite stößt sie auf großes Interesse. Auf der anderen Seite wird 
die Anthroposophie als eine auf Rudolf Steiner fixierte Sichtweise kritisiert und 
die Waldorfschulen als Weltanschauungsschulen etikettiert, die die Kinder in-
doktriniert. Die Literatur zu den jeweiligen Positionen füllt Regale und kann 
hier nicht besprochen werden.

Die Waldorfschulen waren und sind neben der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft und der anthroposophischen Medizin der sichtbarste prakti-
sche Ausdruck von Rudolf Steiners Ansätzen. Aus diesem Grund gibt es einige 
Arbeiten über die Schulen im „Dritten Reich“. Erwähnt seien hier zwei Neu-
erscheinungen aus dem Jahr 2019, dem hundertjährigen Bestehen der ersten 
Waldorfschule in Stuttgart. Volker Frielingsdorf bietet hier einen wichtigen 
Überblick über die Entwicklung und Ausbreitung der Schulen in und außer-
halb Deutschlands. Dabei findet auch die Zeit des Nationalsozialismus Be-
rücksichtigung, in der die Waldorfschulen bedroht und letztendlich geschlos-
sen wurden.8 Peter Selg hat im gleichen Jahr eine umfangreichere Arbeit zur 

6 Uwe Werner, Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945), München 
1999.

7 Helmut Zander, Anthroposophie in Deutschland, Göttingen 2007.
8 Volker Frielingsdorf, Geschichte der Waldorfpädagogik von ihrem Ursprung bis zur 

Gegenwart, Weinheim Basel 2019, S. 153-202.
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Schließung der Waldorfschule in Stuttgart 1938 veröffentlicht, und er zeichnet 
ein differenziertes Bild von Verhaltensweisen unter den führenden Schulvertre-
tern in Stuttgart und Lehrerinnen und Lehrern anderer Waldorfschulen, das 
von Anpassung bis Widerstand reichte.9

Dass beide Veröffentlichungen aus dem anthroposophischen Kontext ent-
standen sind, schmälert ihren Wert nicht. Vielmehr zeigt sich im Fehlen ande-
rer Publikationen das geringe Interesse der Fachwissenschaft in Pädagogik und 
Geschichte, sich mit der Verfolgung von Anthroposophen im Nationalsozialis-
mus auseinanderzusetzen, besonders auf regionaler und lokaler Ebene. Doch 
bevor in den nachfolgenden Ausführungen über Pressionen gegen Düsseldorfer 
Anthroposophinnen und Anthroposophen eingegangen wird, folgt zunächst 
eine kurze Skizze der Entwicklung der Anthroposophischen Gesellschaft in 
Deutschland bis in die ersten Jahre des Nationalsozialismus.

2. Die Anthroposophische Gesellschaft bis zum Verbot 1935

Die Anthroposophie (griechisch Menschenweisheit) ging aus der Theosophie 
(griechisch Gottesweisheit) hervor. Die deutsche Sektion entwickelte sich aus 
der Theosophischen Gesellschaft, die 1875 von Helena Petrowna Blavatsky 
(1831-1891) und Henry Steel Olcott (1832-1907) gegründet und später von 
Anni Besant (1847-1933) fortgeführt wurde. Die deutsche Sektion konstituier-
te sich 1902 unter Führung von Rudolf Steiner. Sie umfasste zu der Zeit zehn 
örtliche Gruppen in verschiedenen Städten, darunter eine in Düsseldorf.10

Aufgrund interner Gegensätze zwischen Anni Besant und Rudolf Steiner 
kam es noch vor dem Ersten Weltkrieg zu einer Abspaltung des deutschen 
Zweiges. Am 28. Dezember 1912 fand formell die konstituierende Versamm-
lung der Anthroposophischen Gesellschaft (AG) statt. Am 2. Februar 1913 
trafen sich die Mitglieder noch einmal zu einer Generalversammlung, um die 
bisherige Gesellschaft in die neue Organisation zu überführen. Das Versamm-
lungsdatum war im Selbstverständnis der Mitglieder der Beginn der Anthropo-
sophischen Gesellschaft. Der größte Teil der deutschen Theosophie wechselte 
zur Anthroposophie. Das waren 39 Ortsgruppen in Deutschland. Dazu stießen 
noch 46 Gruppen aus Westeuropa und den USA. Insgesamt zählte nun die 
neue Anthroposophische Gesellschaft 2.557 Mitglieder. Lediglich 218 Mitglie-

9 Peter Selg, Erzwungene Schließung. Die Ansprachen der Stuttgarter Lehrer zum Ende 
der Waldorfschule im deutschen Faschismus (1938), Arlesheim 2019, S. 106ff.

10 Zander, Anthroposophie (wie Anm. 7), S. 76 u. S. 132f; Norbert Schwarte, Anthroposo-
phie, in: Handbuch der Deutschen Reformbewegungen, hrsg. v. Diethart Kerbs/Jürgen 
Reulecke, Wuppertal 1998, S. 595-609, hier S. 596.
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der setzten die vorangegangene Tradition der Theosophie in Deutschland fort.11

Die Interessengegensätze überdauerten die Jahre des Ersten Weltkriegs auch 
in der neuen Organisation. Ohne grundsätzliche Klärung beruhigte sich die 
Situation zunächst in der Weihnachtstagung, die zwischen dem 24. Dezember 
1923 und dem 1. Januar 1924 in Dornach bei Basel in der Schweiz durchge-
führt wurde. Dort konstituierte sich die Anthroposophie nun unter dem Na-
men „Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft“ neu. Bedeutsam ist diese Weih-
nachtstagung insofern, weil sie der Anthroposophie im Wesentlichen die bis 
heute wahrgenommene organisatorische Struktur gab.12

Anders als bis 1923, als Steiner wohl faktisch Leiter, aber formell keine 
Funktion innegehabt hatte, beanspruchte er nun nicht nur die Position des 
ersten Vorsitzenden für sich selbst, sondern auch die Berufung aller anderen 
Vorstandspositionen. Steiner wollte die AG in seinem Sinne ordnen oder sich 
gänzlich zurückziehen. So unter Druck gesetzt, blieb die Einsetzung der fünf 
weiteren Vorstandsmitglieder in der Mitgliedschaft unwidersprochen. Es han-
delte sich um den Dichter Albert Steffen (1884-1963) als zweiten Vorsitzen-
den, die Ärztin Ita Wegman (1876-1943) als Schriftführerin, Steiners Mitar-
beiter Günther Wachsmuth (1893-1963) als Schatzmeister und Ehefrau Marie 
Steiner (1867-1948) und Elisabeth Vreede (1879-1943) als Beisitzerinnen.

Die Weihnachtstagung bildete einen organisatorischen Schlusspunkt, um 
der Akzentverschiebung der Arbeit im Vergleich zu anderen theosophischen 
Vereinigungen nach 1918/19 einen geeigneten Rahmen zu geben. Denn die 
bisher vorherrschende Diskussionskultur in privaten Zirkeln trat gegenüber 
der Etablierung praxisorientierter Einrichtungen zurück. Davon war die be-
reits erfolgte Gründung der Waldorfschule in Stuttgart als einheitliche Höhere 
und Volksschule am 7. September 1919 der markanteste Ausdruck. Ihr sollte 
die Gründung weiterer Schulen folgen. Allein in Deutschland waren es neun: 
Köln, Hamburg-Wandsbek und Altona, Essen, Hannover, Berlin, Dresden, 
Breslau und Kassel. Nach Steiners ersten medizinischen Vorträgen 1920/21 
öffneten die ersten von zwei Klinisch-Therapeutischen Instituten in Stuttgart 
und Arlesheim/Dornach im Frühjahr 1921 ihre Pforten. Die Gründung des 
ersten heilpädagogischen Erziehungsinstituts Lauenstein in Jena 1924 bildete 
die Basis für weitere Einrichtungen in Tannenhof, später Schloss Pilgramshain/
Schlesien, Schloss Mühlhausen/Neckar, Schloss Gerswalde/Templin bei Berlin, 
Schloss Hamborn bei Paderborn, Altefeld bei Kassel sowie in Dresden-Heller-
au. Zeitgleich stieg die Mitgliedschaft von 12.000 Mitgliedern 1923 bis 1930 
auf 17.000, davon nur noch 8.000 in Deutschland. Aufgrund interner Konflik-

11 Zander, Anthroposophie (wie Anm. 7), S. 164; Bodo von Plato, Zur Entwicklung der 
Anthroposophischen Gesellschaft. Ein historischer Überblick, Stuttgart 1986, S. 36, 39.

12 Zander, Anthroposophie, (wie Anm. 7), S. 246.
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te unter den verbliebenen Vorstandsmitgliedern nach Steiners Tod 1925, der 
zunehmend eskalierend bis 1935 den Ausschluss Ita Wegmans und Elisabeth 
Vreedes aus ihren Vorstandsfunktionen zur Folge hatte, sank die Anzahl der 
Mitgliedschaft. 1933 betrug sie in Deutschland nur noch 7.000 Personen.13

Es führt zu weit, die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Anthro-
posophie zum NS-Staat zu beschreiben. Die Mehrheit der Anhängerschaft 
stand dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüber. Dass es befürwortende 
Positionen zum Nationalsozialismus gab, lag sicher an der Heterogenität der 
Mitgliedschaft und des sozialen Umfelds anthroposophischer Einrichtungen. 
Aufgrund unterschiedlicher gesellschaftlicher Herkunft gab es unter den An-
hängern verschiedene politische Orientierungen, die von nationalkonservativ 
bis sozialistisch reichten. Viele Eltern beziehungsweise Kinder der Waldorf-
schulen waren keine Anthroposophen. Ebenso fühlten sich manche Landwirte 
der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise verbunden, ohne Anhänger der 
anthroposophischen Lehre zu sein. Hier gab es sicher ein Spektrum von ge-
ringerer bis offener Zustimmung zum Nationalsozialismus. Von daher ist es 
nicht überraschend, dass  es verschiedentlich Bestrebungen gab, sich den neu-
en Machthabern anzuschließen. Beispielsweise verlangte der Aristoteles-Zweig, 
eine kleinere Gruppe unter den Hamburger Anthroposophen, eine Generalver-
sammlung in Deutschland, in der ein neuer Vorstand nach den neuen Grund-
sätzen gewählt werden sollte. Das heißt: Es sollte ein Nationalsozialist in den 
Vorstand und keine „Nichtarier“ berufen werden. Die Resonanz in den Orts-
gruppen der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland war aber gering, 
sodass die Hamburger Initiative ins Leere lief.14

Dass trotz der mehrheitlichen Ablehnung nicht stärker gegen das NS-Re-
gime argumentiert wurde, lag auch daran, dass in der Phase der Machtergreifung 
die Anthroposophie nicht im Fokus der Verfolgung stand. Zwar veröffentlich-
te das Abendblatt der Berliner Nationalzeitung kurz nach Hitlers Ernennung 
zum Reichskanzler seit 1. Februar 1933 eine vierzehnteilige Artikelserie gegen 
Rudolf Steiner und die Anthroposophie, weitergehende Konsequenzen mit 
Durchsuchungen und Verhaftungen folgten aber nicht. Lediglich in Essen kam 
es zu Kontrollbesuchen der Gestapo bei der anthroposophisch orientierten Ar-
beiterbildungsschule, die aufgrund ihrer kritisch solidarischen Position zur so-

13 Ebd. S. 247f, S. 1380; J. Emanuel Zeylmans van Emmichoven, Wer war Ita Wegmann. 
Eine Dokumentation. Band 3 1924 bis 1943, Kämpfe und Konflikte, Dornach 1992,  
S. 28; Werner, Anthroposophen (wie Anm. 6), S. 6, 95.

14 Werner, Anthroposophen (wie Anm. 6), S. 28-30; Garbe, Widerstand (wie Anm. 4),  
S. 161.
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zialistischen Arbeiterbewegung dann 
auch verboten wurde.15

Es folgten zwei Jahre relativer 
Ruhe. Das heißt aber nicht, dass 
von nationalsozialistischer Seite kein 
Druck ausgeübt oder Veranstaltun-
gen mit anthroposophischen Inhal-
ten beobachtet wurden. So vermerkte 
die Essener Gestapo Anfang Februar 
1935, dass der Ungarn-Deutsche Carl 
Brestowsky (1896-1974) auf Ein-
ladung der Essener Ortsgruppe der 
Anthroposophischen Gesellschaft vor 
35 Personen einen Vortrag zu dem 
Thema „Der Ursprung von Erde und 
Menschengeist“ gehalten hatte. Da die 
Inhalte aber betont unpolitisch wa-
ren, hatte dies keine Konsequenzen. 
Im Gestapo-Jargon der Zeit hieß 
das, es sei über den Referenten Carl 

Brestowsky „in strafrechtlicher, politischer oder spionagepolizeilicher Hinsicht“ 
nichts Nachteiliges bekannt.16

Schon im Frühjahr 1934 kommentierte ein Gestapo-Spitzel in Kassel einen 
für den 16. März abgehaltenen Vortrag von dem Waldorflehrer René Maikow-
ski (1900-1992) zum Thema: „Erziehung zum deutschen Menschen durch die 
Pädagogik Rudolf Steiners“ damit: „Und sowas lässt sich Kultusminister Rust gefal-
len?“ Er beendete seinen Bericht mit den Worten:

„Ich halte um der Wichtigkeit der großen überall verzweigten Pestbeule es für 
wichtig, dass erst dann zugegriffen wird, dann aber an einem Tage in ganz Deutsch-
land, wenn wir alle Sumpfgrößen dieses internationalen Klüngels zusammen fassen 
können.“17

15 Werner, Anthroposophen (wie Anm. 6), S. 39f; Volker van der Locht, Anthroposophische 
Schulen in Essen. Bildungsinitiativen Essener Anthroposophen in der Weimarer Republik 
und im Nationalsozialismus, in: Essener Beiträge. Beiträge zur Geschichte von Stadt und 
Stift Essen 125/126. Band 2012/2013, S. 227-309, hier S. 280-284.

16 Volker van der Locht, Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen. Aufbrüche, Verbote, 
Neugründungen 1922-1979, Berlin 2019, S. 49.

17 Stadtarchiv Kassel (StAK) S 3 Nr. 253, Überwachung der anthroposophischen Gesellschaft 
durch den Sicherheitsdienst des Reichsführers SS – Unterabschnitt Kassel, Bericht: Von 
anthroposophischen Zusammenhängen, undatiert etwa März 1934.

Anthroposophischer Redner Carl Brestows-
ky (1896-1974) (Quelle: Forschungsstelle 
Kulturimpuls/Schweiz)



148

Volker van der Locht

Eine solche Aktion an einem Tag folgte in dieser Zeit noch nicht. Aber ein 
zentraler Erlass der Preußischen Gestapo in Berlin vom 1. November 1935 
ermöglichte eine umfassende Verfolgung anthroposophischer Strukturen, weil 
er mit sofortiger Wirkung das Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft 
und die Beschlagnahmung des Vermögens verfügte. Eine Woche später, am 8. 
November, sandten die Behörden die Verfügung versehen mit einem Schrei-
ben an Hermann Poppelbaum (1891-1979), damals Sprecher der Anthroposo-
phischen Gesellschaft in Deutschland.18 Daher konnte erst in den Tagen und 
Wochen, nach Eingang des Schreibens den Mitgliedern das Verbot bekannt 
gemacht werden.

Die Gestapo stützte das Verbot auf § 1 der „Verordnung des Reichspräsidenten 
zum Schutz von Volk und Staat“, der sogenannten „Reichstagsbrandverordnung“, 
vom 28. Februar 1933.19 Mit ihr schuf sich der NS-Staat schon kurz nach der 
Machtergreifung ein Instrument, um politische Gegner durch die Aufhebung 
der Meinungs-, Presse-, Fernsprech-, Post-, Vereins- und Versammlungsfreiheit 
nach der Weimarer Reichsverfassung aufzuheben. Richtete sich die Verord-
nung anfangs noch vorwiegend gegen die Arbeiterorganisationen, erweiterte 
die Gestapo nun das Gegnerfeld. Wie schon bei dem oben erwähnten Verbot 
der Essener Arbeiterbildungsschule erkennbar, wurde denn auch im Vorfeld 
des AG-Verbots Gestapo-intern mehrfach betont, dass Rudolf Steiner vor dem 
Ersten Weltkrieg zeitweise an der SPD-Parteischule als Dozent tätig war. Eine 
vermeintliche Nähe von Anthroposophie und Sozialismus/Kommunismus war 
also eine Grundthese des NS-Sicherheitsapparates und wurde entsprechend 
geahndet. Zudem sei die Anthroposophische Gesellschaft „international ein-
gestellt“, unterhalte „auch heute noch enge Beziehungen zu ausländischen Frei-
maurern, Juden und Pazifisten“ und die Waldorfschulen „verfolgen eine indi-
vidualistische nach dem Einzelmenschen ausgerichtete Erziehung, die nichts mit 
den nationalsozialistischen Erziehungsgrundsätzen gemein hat.“ Daher sei die 
Organisation „wegen ihres staatsfeindlichen und staatsgefährlichen Charakters 
aufzulösen.“20

Die Verfügung hatte Reaktionen mehrerer außerdeutscher Landesgesell-
schaften und der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz 
zur Folge. Mit einem Schreiben vom 17. November 1935 an den Führer und 
Reichskanzler Adolf Hitler widersprachen die verbliebenen Vorstandsmitglie-
der Albert Steffen, Marie Steiner und Günther Wachsmuth den Begründungen 

18 Verfügung vom 1. November 1935, Abdruck in: Werner, Anthroposophen (wie Anm. 6), 
S. 76. Schreiben an Poppelbaum, abgesandt 8.11.1938, in: Bundesarchiv (BArch) R 58 
Nr. 6193 Teil 2, Reichssicherheitshauptamt, Bl. 446.

19 Reichsgesetzblatt Teil 1, 1933, S. 83.
20 Werner, Anthroposophen (wie Anm. 6), S. 76f, Zitate ebd.
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der preußischen Staatspolizei und baten um die Rücknahme der Auflösung.21 
Den Gang der Ermittlungen, Durchsuchungen und Vermögenseinziehungen 
in Deutschland in den folgenden Monaten beeinflusste die Note aber nicht. 
Beispielsweise berichtete die Staatspolizeistelle Kassel am 22. November 1935 
bezüglich der Durchführung der Verbotsverfügung, dass die gemieteten Räum-
lichkeiten der Kasseler Ortsgruppe der Anthroposophischen Gesellschaft 
versiegelt wurden, Sparbüchsen, Bargeld und Kontounterlagen eingezogen 
wurden.22 Auch in Essen kam es nach dem Verbot zu Durchsuchungen und 
Vernehmungen. So schrieb der Essener Anthroposoph Friedrich Schuster, dass 
nach dem Verbot bei ihm Mitgliederlisten und anthroposophische Schriften 
beschlagnahmt worden waren.23

3. Anthroposophen in Düsseldorf

In Kassel und Essen gab es öffentlich bekannte Waldorfschulen mit ihren Leh-
rerinnen und Lehrern, sodass für die örtlichen Gestapo-Einheiten unmittelbare 
Ansatzpunkte für ein Eingreifen gegeben waren. In Düsseldorf fanden wohl 
auch einzelne Veranstaltungen in der Öffentlichkeit statt, wie an den noch spä-
ter zu erwähnenden Vernehmungen deutlich wird. Ein institutionelles Zen-
trum existierte jedoch nicht. Von daher blieb der Gestapo in Düsseldorf die 
organisatorischen Strukturen der örtlichen Anthroposophie über mehrere Jahre 
verborgen.

Das änderte sich erst, als die Volksschullehrerin Isolde Jorissen (1893-1938), 
Tochter des Ziegeleibesitzers Peter Jorissen,24 Ende Januar 1938 eines natürli-
chen Todes verstarb und ihr älterer Bruder Alexander den Nachlass regelte. 
Nach Durchsicht diverser Briefe und Tagebücher seiner Schwester schrieb er 
am 8. Februar des Jahres an die Gestapo Düsseldorf, dass sich seine Schwester, 
trotz des AG-Verbots vom November 1935, in Düsseldorf mit Gleichgesinnten 
privat in Zirkeln getroffen hatte, um den freundschaftlichen Zusammenhang 

21 Ebd. S. 169; BArch R 58 Nr. 6194 Teil 1, Reichssicherheitshauptamt, Bl. 197-199, Albert 
Steffen, Marie Steiner, Günther Wachsmuth an den Führer u. Reichskanzler Adolf Hitler 
v. 17.11.1935.

22 BArch R 58 Nr. 6193 Teil 2, Reichssicherheitshauptamt, Bl. 463-465, Stapoleitstelle Kassel 
an Gestapo Berlin v. 22.11.1935.

23 Landesarchiv NRW Abt. Rheinland (LA-NRW Abt. R) RW 58-45360, Akten der 
Geheimen Staatspolizei Staatspolizeistelle Düsseldorf, Akte Friedrich Schuster,  
Bl. 7, Vernehmungsprotokoll v. 9.6.1941.

24 Zu archäologischen Spuren der Ziegelei Peter Jorissen siehe: Gaby und Peter Schulenberg, 
Die ehemalige Ziegelei Peter Jorissen und ihre Tongruben in Düsseldorf-Ludenberg, in: 
Düsseldorfer Jahrbuch Band 88/2018, S. 131-154.
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Veranstaltungsprogramm des Rudolf-Steiner-Schulvereins Essen (Quelle: Privatarchiv van der Locht)
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und anthroposophische Studien zu pflegen. Dabei erwähnte er sechzehn Perso-
nen, die mit seiner Schwester in Kontakt standen. Drei Tage später ergänzte er 
in einem weiteren Brief die Personenliste um drei weitere Namen.25

In dem ersten Brief begründete er seine Anzeige mit der Mitgliedschaft sei-
ner Schwester in der Anthroposophischen Gesellschaft. Sie sei seit 1929 Mit-
glied der Freien Hochschule für Geisteswissenschaften am Goetheanum zu 

25 LA-NRW Abt. R RW 58-856, Akten der Geheimen Staatspolizei Staatspolizeistelle Düs-
seldorf, Akte Willy Schmitt, Bl. 8-10, Jorissen an Gestapo Düsseldorf v. 8.2.1938, Bl. 11, 
Jorissen v. 11.2.1938. In der Akte schreiben die Gestapo-Beamten den Namen „Jorissen“ 
konsequent falsch „Jörissen“. Das wird im Folgenden stillschweigend korrigiert.

Links: Margarete Blass 
(1887-1971), Leiterin 
der Rudolf-Steiner-
Schule Essen, mit ih-
rer Klasse 1920er Jahre 
(Quelle: Privatarchiv 
van der Locht)

Oben: Veranstaltungs-
ort Realgymnasium 
Rethelstraße (Quelle: 
StAD 828 170-002)
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Dornach (Schweiz), dem zentralen Sitz der Anthroposophischen Gesellschaft, 
gewesen. Eigenen Angaben zufolge studierte Isolde Jorissen in Dornach und 
in Stuttgart Laut- und Toneurythmie und erhielt im Juli 1929 in Stuttgart ihr 
Eurythmie-Diplom. Seit 1931 war sie Einzelmitglied der Allgemeinen Anthro-
posophischen Gesellschaft zu Dornach gewesen.26

Wahrscheinlich wäre nichts weiter erfolgt, wenn die Nachlassregelungen in 
der üblichen Weise erfolgt wären, also Isolde Jorissens Hinterlassenschaften an 
die Familienangehörigen gegangen wären. Nun wurde aber am 8. Februar, dem 
Tag von Alexander Jorissens ersten Beschwerdeschreiben, das Testament seiner 
Schwester eröffnet. Der dort geäußerte letzte Wille besagte: die Enterbung der 
Familie. Dazu äußerte sich Jorissen in dem Gestapo-Schreiben folgendermaßen:

„Meine verstorbene Schwester hat ein handgeschriebenes Testament hinterlassen, 
das heute auf dem Amtsgericht Gerresheim eröffnet wurde. Darin hat sie als einzi-
gen Erben den Anthroposophen Willy Schmitt unter Enterbung ihrer Geschwister 
eingesetzt, damit er die Mittel (ca. M 50.000,-) in ihrem Sinne, d.h. zur Förderung 
der Anthroposophie und gegen den nat.soz. Staat verwende. Ihren 2 Patenkindern 
(…) hat sie ein Legat ausgesetzt für den Fall, dass sie Anthroposophinnen würden 
und am Goetheanum in Dornach (Schweiz) studieren würden.“

Es müssen zwischen den Geschwistern Jorissen eklatante weltanschauliche 
Differenzen existiert haben, wenn die verstorbene Schwester ein Nicht-Famili-
enmitglied zum Alleinerben eingesetzt hatte, der ihr die sachgemäße Verwen-
dung ihres Vermögens garantierte. Im Testament äußerte Isolde Jorissen die 
Überzeugung über den erwünschten Erben Willy Schmitt, „dass dieser mich 
genug kennt, um über meinen Besitz in meinem Sinne zu verfügen.“27

Offen bleibt die Frage, warum Alexander Jorissen nicht schon im November 
1935, nach Erlass des Verbots der Anthroposophischen Gesellschaft, gegen sei-
ne Schwester vorgegangen war? Spielte die familiäre Bindung eine Rolle, so dass 
er vor einer Bestrafung seiner Schwester zurückschreckte oder ging es nur um 
den drohenden Verlust des möglichen Erbes? Denn Alexander Jorissen kündig-
te in dem Schreiben selbstverständlich die Anfechtung des Testaments an, und 
er hatte Erfolg damit. Am 9. April 1938 sandte die Gestapo Düsseldorf einen 
ersten Ermittlungsbericht an die Zentrale in Berlin nach Bekanntwerden der 
Zusammenhänge, in dem vermerkt war, Schmitt habe auf seine Erbansprüche 
verzichtet.28

26 Ebd. Folgendes Zitat Bl. 9f; Stadtarchiv Düsseldorf (StAD) 0-1-5-4213.0000, Lehrerper-
sonalakte Isolde Jorissen, Lebenslauf.

27 LA-NRW Abt. R RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 118, Testament v. 11.6.1936.
28 Ebd. Bl. 124-126, Gestapo Düsseldorf an Gestapo Berlin v. 9.4.1938. Das Schreiben ist 

veröffentlicht in: Werner, Anthroposophen (wie Anm. 6), S. 392f.
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Isolde Jorissens Testament (Quelle: LA-NRW Abt. R RW 58-856, Bl. 118)
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Nach diesem Bericht gerieten insgesamt 26 Personen ins Visier der Gestapo 
Düsseldorf. Drei von Isolde Jorissens engsten Mitstreitern wurden verhaftet. 
Neben dem schon erwähnten Willy Schmitt (geb. 1903), kaufmännischer An-
gestellter und bis 1935 Leiter der Düsseldorfer Ortsgruppe der Anthroposophi-
schen Gesellschaft, gehörten dazu der Justizinspektor Karl Wilhelm Friedrich 
Kunow (1887-1960), seit 1915 Mitglied und der Postinspektor Herbert Herr 
(geb. 1888), der kurz nach dem Ersten Weltkrieg Gesellschaftsmitglied wurde. 
Der Vorwurf gegen die Beschuldigten lautete, sie hätten die anthroposophi-
sche Arbeit trotz des Verbots aufrechterhalten, indem sie seit Sommer 1936 
mehrere Arbeitszirkel geleitet hatten, in denen etwa fünf bis sechs Personen 
Steiner-Schriften durchgearbeitet hatten. Zudem hatten verschiedentlich Ge-
denktreffen anlässlich des Geburts- oder Todestages Rudolf Steiners und einige 
Gemäldeschauen mit Bildern des anthroposophisch orientierten Kunstmalers 
Bernhard Eyb (1888-1978) stattgefunden. Dort kamen bis zu 20 Personen zu-
sammen und verschiedentlich führten die 
Hauptbeschuldigten und Isolde Jorissen 
Geldsammlungen zugunsten des Goethea-
nums in Dornach durch.29

Die Vernehmungsprotokolle zeigen ei-
nerseits, dass die Beschuldigten keine be-
sonders konspirativen Absichten verfolg-
ten. Eher gaben sie recht offen Auskunft 
über die verschiedenen Treffen und die dort 
Anwesenden. Andererseits beschreiben sie 
nicht das Gesamtgeschehen, sondern bil-
den nur die Gestapo-Sichtweise während 
der NS-Zeit ab. So gab Willy Schmitt nach 
1945 an, die erste Frage an ihn bei der Ver-
nehmung habe gelautet, warum er verhaftet 
wurde. Er habe dies bejaht und mit Alexan-
der Jorissens Denunziation begründet, wor-
auf der Ermittlungsbeamte Schmitt gedroht 

29 Ebd. u. Bl. 7, Tagesbericht v. 16.2.1938, Bl. 25, Vernehmungsprotokoll Herbert Herr v. 
18.2.1938, Bl. 31, Vernehmungsprotokoll Karl Kunow v. 18.2.1938. Zu Kunows Lebens-
daten StAD Einwohnermeldekartei, siehe: E-Mail Wolfgang Spahr (StA Düsseldorf) an 
den Verfasser v. 06.07.2020. Zu Eybs Lebensdaten siehe: Forschungsstelle Kulturimpuls 
– Biographische Dokumentation, http://www.biographien.kulturimpuls.org/detail.
php?&id=426 (19.07.2020).

Kunstmaler Bernhard Eyb (1888-1978)
(Quelle: Forschungsstelle Kulturim-
puls/Schweiz)



155

Düsseldorfer Anthroposophen im Nationalsozialismus

habe.30 Diese Begebenheit findet sich nicht in dem Protokoll, trotzdem geben 
die Aufzeichnungen einen Einblick in die Ermittlungsarbeit der Gestapo und 
beleuchten Aspekte nichtnationalsozialistischer Haltungen, die nicht oder nur 
wenig bekannt sind.

Zentral für die Vernehmungsbeamten war die Frage, ob die Beschuldigten 
die Verfügung zum Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft vom Novem-
ber 1935 kannten und verstanden hatten. Das bestätigten alle Vernommenen. 
Dass sich dennoch Arbeitszirkel entwickelt hatten, war weniger ein Ausdruck 
zielgerichteter Oppositionstätigkeit, sondern der Pflege gemeinsamer Ideen 
und freundschaftlicher Beziehungen geschuldet. Beispielhaft zeigen das die fol-
gende Aussage von Karl Kunow:

„Die Auflösung im November 1935 hatte uns recht unangenehm berührt. Uns 
ist allen s. Zt. in einem Schlusszusammenkommen die Auflösung bekannt gegeben 
worden. Es sind auch alle darauf aufmerksam gemacht worden, dass Zusammen-
künfte zu unterbleiben haben. Das ist dann auch zunächst strikte befolgt worden. 
Meine Frau und ich sind mit der Familie Herr und dem damaligen Geschäftsführer 
der anthropos. Arbeitsgemeinschaft in Düsseldorf, Willy Schmitt, schon seitlangem 
befreundet gewesen. Dieser freundschaftliche Verkehr ist auch nach der Auflösung 
aufrechterhalten und fortgesetzt worden. Auch der früher in Düsseldorf wohnhaft 
gewesene Postrat Horstmann und die verstorbene Lehrerin Frl. Jorissen gehörten zu 
diesem Freundeskreis. Zunächst ist in diesem Kreise keine anthropos. Arbeit betrie-
ben worden; bis eines Tages, im Sommer 1936, von allen spontan der Entschluss 
gefasst wurde, die Arbeit wieder aufzunehmen.“31

Freimütig bestätigte Margarethe Herr (geb. 1894), Ehefrau von Herbert 
Herr, diese Sichtweise:

„Die Auflösung der Gesellschaft ist mir, wie allen übrigen Freunden auch, be-
kannt gewesen. Mir war auch bekannt, dass die weiteren Zusammenkünfte ein-
zelner anthropos. Freunde in den Wohnungen zum Zwecke der Weiterarbeit im 
anthropos. Sinne unter das Verbot fallen. Zunächst haben wir uns an das Verbot 
gehalten. Eines Tages kam Frl. Jorissen zu mir in die Wohnung und sagte, dass es 
schade sei, dass wir nicht irgendetwas lesen. Diesen Gedanken habe ich aufgegriffen, 
und wir haben kurz danach damit begonnen, die ‚Geheimwissenschaft im Umriss‘ 
von R. Steiner zu lesen.“32

30 LA NRW Abt. R NW 1037 BI 12261, Entnazifizierungsakte Alexander Jorissen, Bl. 140-
142, hier Bl. 141, Erklärung von Willy Schmitt v. 2.6.1948.

31 LA-NRW Abt. R RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 30-34, Zitat Bl. 32, Vernehmungspro-
tokoll Karl Kunow v. 18.2.1938.

32 Ebd. Bl. 52-55, Zitat Bl. 53, Vernehmungsprotokoll Margarethe Herr v. 21.2.1938.



Darüber hinaus hegte zumindest Willy Schmitt die Hoffnung, die anthro-
posophische Arbeit würde im begrenzten Rahmen wieder zugelassen:

„Uns war bekannt geworden, dass in Berlin Verhandlungen gepflogen werden, 
die eine Wiederaufnahme der anthroposophischen Arbeit in kleinem Rahmen si-
cherstellen sollen. Wir haben damals im Übereifer mit der Arbeit bereits begon-
nen. Zudem glaubten wir, mit Sicherheit auf eine Entscheidung in positivem Sinne 
rechnen zu können, weil inzwischen einzelne Bücher von Steiner ‚Von Menschen-
rätseln‘, ‚Die Mystik im Aufgang eines neuen Zeitalters‘ und die ‚Philosophie der 
Freiheit‘ wieder im Buchhandel erschienen waren. Wir haben nicht gehört, dass 
aus den Verhandlungen sich etwas Positives ergeben hätte. Hier muss ich mich 
berichtigen: positiv war die Zulassung der Eurythmiearbeit nach Steiner und die 
Sprachgestaltung.“33

Für die Gestapo bildete ebenso das Geldsammeln zur Aufrechterhaltung 
von Organisations- und Kommunikationsstrukturen ein Kriterium zur Be-
wertung illegaler Tätigkeit, unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außer-
halb Deutschlands existierten. Denn mit dem Verbot der deutschen Landes-
gesellschaft wurde nicht nur die anthroposophische Arbeit im Machtbereich 
des NS-Staates unterbunden, die ausbleibenden Geldzahlungen an den zen-
tralen Schweizer Sitz torpedierte ebenfalls die Arbeit der Allgemeinen Anth-
roposophischen Gesellschaft als Ganzes. In diesem Bewusstsein richtete der 
Vorstand unter Albert Steffen, Marie Steiner und Günther Wachsmuth schon 
kurz nach dem Verbot am 21. November 1935 einen Aufruf an alle Mitglieder 
und Landesgesellschaften, die eigene Arbeit zu intensivieren und die Lücken 
zu schließen, die durch die erzwungene Untätigkeit der deutschen Mitglieder 
entstanden waren. Das schloss zugleich ein, zusätzliche Mittel zur Unterhal-
tung des Goetheanums, durch ein „Notopfer“ oder eine „Weihnachtsspende“ zu 
mobilisieren.34 In diesem Sinne wollten die Beschuldigten in Düsseldorf einen 
kleinen Beitrag zur Aufrechterhaltung der anthroposophischen Arbeit leisten. 
Dazu gab Willy Schmitt an:

„Das Goetheanum ist dadurch, dass von Deutschland die Beitragsleistungen 
infolge der Auflösung ausbleiben, wirtschaftlich nicht gerade günstig gestellt. Ich 
habe daher in Erkenntnis dieser Tatsache, die anthroposophischen Freunde gebeten, 
möglichst von der Möglichkeit, dorthin zu fahren, Gebrauch zu machen, die Veran-
staltungen zu besuchen. Durch die Zahlung der Eintrittsgelder wird im Kleinen die 
Möglichkeit gegeben, zur Erhaltung der Arbeit des Goetheanums beizutragen.“35

33 Ebd. Bl.35-40, Zitat Bl. 40, Vernehmungsprotokoll Willy Schmitt v. 18.2.1938.
34  Werner, Anthroposophen (wie Anm. 6), S. 382, Anlage 9: Der Vorstand der Allgemeinen 

Anthroposophischen Gesellschaft an alle Mitglieder vom 21. November 1935.
35 LA-NRW Abt. R RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 39, Vernehmungsprotokoll Willy Schmitt 

v. 18.2.1938.
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Das bestätigte Herbert Herr in seiner Vernehmung und ergänzte: „Ich selbst 
habe nach besten Kräften das Goetheanum pekuniär auch nach der Auflösung 
noch unterstützt. Bis zum April 1936 habe ich monatlich 10 RM nach Dornach 
gesandt.“36

Darüber hinaus gab er an, dass bei einer Gedenkfeier anlässlich des Todes 
Rudolf Steiners im März 1937, bei denen eine größere Anzahl von bis zu 20 
Personen in Isolde Jorissens Wohnung anwesend war, Geld gesammelt wurde. 
Zum Teil wurde das Geld nach Dornach in die Schweiz überwiesen und zum 
Teil an notleidende Anthroposophen in Deutschland gezahlt.

In der Tat konnte das Verbot der Anthroposophischen Gesellschaft in 
Deutschland mit ihren unterschiedlichen Arbeitsfeldern fatale Folgen haben, 
weil sich viele Anthroposophen in diesen Arbeitsbereichen frei finanzierten. So 
geriet die Familie des oben erwähnten Redners Carl Brestowsky in Existenznot 
wegen fehlender Eintrittsgelder für die Veranstaltungen. Seine Frau berichtete 
später, dass dadurch „in der Folgezeit in der ganzen Familie Gesundheitsschäden 
auftraten.“37

In Düsseldorf warf die Gestapo den Beschuldigten die Unterstützung von 
Carlo Septimus Picht (1887-1954) vor. Picht hatte sich seit Anfang der 1920er 
Jahre in Stuttgart in der anthroposophischen Arbeit engagiert. Er sammelte 
und verlegte frühe Schriften Rudolf Steiners, die einen Grundstock für die spä-
tere Rudolf Steiner Gesamtausgabe bilden sollte. Darüber hinaus war er als 
Herausgeber und Redakteur von Zeitschriften tätig.38 Herbert Herr und Willy 
Schmitt bestätigten übereinstimmend Pichts Beruf als Verleger. Infolge des Ver-
bots konnte er aber seine Tätigkeit nicht mehr fortführen, sodass er „brotlos“ 
geworden war. Schmitt: „Er ist es m.W. heute noch. Deshalb unterstützen wir ihn 
bisweilen mit kleineren Geldbeträgen. Insgesamt habe ich in den Monaten Okt., 
Nov., Dez. 1937 50,- Reichsmark an ihn abgesandt. Das Geld kam gleichfalls aus 
den Sammlungen.“39

Neben den Verhafteten fanden in dem Gestapo-Bericht vom April 1938 
noch Emilie Bayer (1891-1979)40 und Emilie Kellermann (1882-1965) na-
mentlich Erwähnung. Beide Frauen standen nicht als besonders aktive Mitglie-
der der Düsseldorfer Anthroposophen im Fokus der Ermittlungen, genannt 
wurden sie vielmehr aufgrund ihrer beruflichen Position als beamtete Volks-

36 Ebd. Bl. 24-29, Zitat Bl. 28, Vernehmungsprotokoll Herbert Herr v. 18.2.1938.
37 Zitiert nach: van der Locht, Waldorfschulen (wie Anm. 16), S. 54.
38 Zu Pichts Lebensdaten siehe: Forschungsstelle Kulturimpuls – Biographische Dokumen-

tation, http://www.biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=524 (19.04.2020).
39 LA-NRW Abt. R RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 28 u. Bl. 40 (Zitat).
40 Zu den Lebensdaten von Emilie Bayer und Emilie Kellermann StAD Einwohnermelde-

kartei, siehe: E-Mail Wolfgang Spahr (StA Düsseldorf) an den Verfasser v. 06.07.2020.
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schullehrerinnen. Beide mussten nach der nationalsozialistischen Machtergrei-
fung am 5. September 1934 gegenüber dem vorgesetzten Volksschulrektor ei-
nen Treueeid auf Adolf Hitler leisten. Er lautet:41

„Ich schwöre: Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf 
Hitler treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine Amtspflichten ge-
wissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“

Später, in dem Zeitraum kurz vor und nach dem AG-Verbot 1935, mussten 
beide Frauen noch eine Erklärung über die Nicht-Mitgliedschaft in einer lo-
genähnlichen Organisation abgeben, Emilie Bayer am 3. September und Emi-
lie Kellermann am 3. Dezember. Denn die NS-Führung war der Auffassung, 
dass ehemalige Freimauer oder Mitglieder freimaurerähnlicher Logen keine Be-
amten und erst recht keine Parteimitglieder sein durften. Sie rechnete auch die 
Anthroposophische Gesellschaft dazu, obwohl dies erst nach dem Verbot der 
Gesellschaft zur Entscheidung gebracht wurde.42

Zu ihren Verbindungen in die anthroposophischen Kreise Düsseldorfs gab 
Emilie Bayer in der Vernehmung an, sie sei 1916 zum ersten Mal mit der Anth-
roposophie in Kontakt gekommen, ohne dies jedoch zu intensivieren. 1924 be-
suchte sie einführende Kurse in der Volkshochschule und wurde 1925 Mitglied 
der Gesellschaft und des Waldorfschulvereins. Bis zum AG-Verbot besuchte sie 
dann regelmäßig Veranstaltungen in Düsseldorf und Stuttgart. Danach hielt sie 
sich aber von den von Willy Schmitt und Karl Kunow geleiteten Arbeitskreisen 
fern. Lediglich die Totengedenkfeier zu Ehren Rudolf Steiners im März 1937 
besuchte sie aufgrund der persönlichen Einladung von Isolde Jorissen. Anders 
als bei den drei Hauptangeklagten waren ihre persönlichen Beziehungen nicht 
so intensiv: „Ich habe mit Anthroposophen keinen freundschaftlichen Verkehr ge-
pflogen. Nur dann und wann traf ich gelegentlich den einen oder anderen auf der 
Straße.“43

Emilie Kellermann hatte seit 1925/26 erste Berührungspunkte zur Anth-
roposophie gefunden und daraufhin Einführungskurse in der Volkshochschu-
le besucht. Intensiver wurde die Verbindung aber erst, als Isolde Jorissen an 
Emilie Kellermanns Schule zu arbeiten begann. 1934 wurde sie dann schließ-
lich Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft in Düsseldorf, besuchte bis 

41 LA-NRW Abt. R RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 124-126; Zitat nach: StAD 0-1-5-
10991.0000 Lehrerpersonalakte Emilie Bayer, Bl. 111 Vereidigungsnachweis. Gleichlau-
tender Nachweis bei Emilie Kellermann siehe: StAD 0-1-5-5047.0000 Lehrerpersonalakte 
Emilie Kellermann, Bl. 134.

42 StAD Lehrerpersonalakte Emilie Bayer (wie Anm. 41), Bl. 114; Lehrerpersonalakte Emilie 
Kellermann (wie Anm. 41), Bl. 138. Zur Logenfrage siehe: Werner, Anthroposophen (wie 
Anm. 6), S. 242-246.

43 LA-NRW Abt. R RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 45-47, Vernehmungsprotokoll Emilie 
Bayer v. 21.2.1938.



159

Düsseldorfer Anthroposophen im Nationalsozialismus

zum Verbot deren Zusammenkünfte und reiste auch dreimal nach Dornach. 
Über die später stattfindenden Lesekreise hatte sie keine Kenntnis und war 
nur durch Isolde Jorissens direkte Ansprache bei der Steiner-Gedenkfeier 1937 
anwesend.44

Wichtig war der Gestapo ebenfalls die Angabe von Namen weiterer Perso-
nen außerhalb Düsseldorfs. So führte die Erwähnung des Postrats Horstmann, 
der inzwischen nach Berlin umgezogen war, zur Weiterleitung des Vorgangs an 
die Berliner Stellen. Der Befragung der Kontoristin und Buchhändlerin The-
rese Milz, die zu Beginn des AG-Verbots 1935 noch in München gewohnt 
und dort an einem Lesekreis teilgenommen hatte, folgte die Weiterleitung der 
Ergebnisse an die Gestapo München.

Bei Ermittlungen in Burscheid war die Gestapoleitstelle Düsseldorf zustän-
dig. Dort hatte Willy Schmitt noch nach dem Verbot einen Lesekreis geleitet, 
da in Burscheid nur einzelne Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft 
wohnten, ohne eine eigenständige Ortsgruppe zu bilden.

4. Die Folgen

Mit den Vernehmungen in Burscheid kamen die Ermittlungen der Gestapo 
zum Abschluss. Da alle Beschuldigten bereitwillig Auskunft gegeben hatten, 
bestand für die Gestapo keine Verdunklungsgefahr mehr, sodass die drei Ver-
hafteten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am 11. März 1938 aus 
dem Gefängnis entlassen wurden.45 Mitentscheidend dafür war auch das etwas 
später erlassene „Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit“ vom 30. April 
1938.46 Anlässlich der Angliederung Österreichs an das Deutsche Reich be-
stimmte das Gesetz jenen Personen Straffreiheit, deren Haftzeit nicht länger 
als sechs Monate dauerte oder – bei laufenden Ermittlungen – dauern würde. 
Das belegt ein Schreiben der Gestapo Düsseldorf an die örtliche NSDAP-Gau-
leitung, nachdem das gegen Herr, Schmitt und Kunow eingeleitete Verfahren 
vom Oberstaatsanwalt in Düsseldorf auf Grund des Straffreiheitsgesetzes im 
Juli 1938 eingestellt worden war.47

44 Ebd. Bl. 58-60, Vernehmungsprotokoll Emilie Kellermann v. 22.2.1938; Gestapo-Bericht 
v. 9.4.1938 (wie Anm. 25); Bl. 69-73, Vernehmungsprotokoll Wilhelmine Margarete Spies 
v. 10.3.1938.

45 Siehe Gestapo-Bericht v. 9.4.1938 (wie Anm. 25).
46 Reichsgesetzblatt Teil 1 1938, S. 433f, Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit v. 

30.4.1938.
47 LA-NRW Abt. R RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 130, Gestapo Düsseldorf an NSDAP-

Gauleitung Düsseldorf v. 15.9.1938; StAD 0-1-32-226.0016 Wiedergutmachung Karl 
Kunow, Oberstaatsanwalt Düsseldorf an Karl Kunow v. 25.7.1938.
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Allerdings hatte das Verfahren für die Entlassenen persönliche und für die 
beamteten Personen zusätzlich dienstrechtliche Konsequenzen. Justizinspektor 
Karl Kunow gab nach 1945 an, er sei erst gegen Hinterlegung einer Kauti-
on von 6.000 Reichsmark aus der Haft entlassen worden. Er stand danach 
unter Überwachung. Zudem erhielt er von seinem Dienstherrn, dem Ober-
landesgerichtspräsidenten Düsseldorf, im Rahmen eines „nichtförmlichen“ 
Dienststrafverfahrens einen Verweis und wurde von seiner bisherigen Stelle am 
Oberlandesgericht Düsseldorf an ein Amtsgericht versetzt und damit beruflich 
degradiert.48

Wie Kunow blieb Postinspektor Herbert Herr nach der Haftzeit seiner Ge-
sinnung treu und wurde mit Reisebeschränkungen belegt. Im Sommer 1939 
beantragte er beim Polizeipräsidenten Düsseldorf einen Pass für eine Reise in 
die Schweiz. Die örtliche Gestapo, um Stellungnahme gebeten, gab dazu an, 
dass der Antragsteller auch nach dem AG-Verbot wiederholt das anthroposo-
phische Zentrum in der Schweiz besucht hatte. „Es ist daher mit Bestimmtheit 
anzunehmen, dass auch die jetzt geplante Reise nach der Schweiz nur anthroposo-
phischen Zwecken dienen soll. Dem Antrag muss daher von hier widersprochen wer-
den.“ Gemäß dieser Empfehlung verhängte das Polizeipräsidium über Herbert 
Herr im Juli 1939 die Passsperre.49

Der Vollzug disziplinarischer Konsequenzen zog sich bei Herbert Herr 
jedoch hin. Der Dienstherr, die Reichspostdirektion Düsseldorf, strebte die 
Versetzung „in den Ruhestand“ an. Die Grundlage dafür bildete der § 71 des 
„Deutschen Beamtengesetzes“ in der Fassung vom Januar 1937. Danach konnte 
ein Beamter aus politischen Gründen in den Ruhestand versetzt werden, wenn 
er nicht mehr gewährleistete, jederzeit für den nationalsozialistischen Staat ein-
zutreten.50

Allerdings musste die Entscheidung über den Dienstweg des Reichspostmi-
nisteriums erfolgen, weil nach dem Wortlaut des Paragraphen der „Führer und 
Reichskanzler“ das letzte Wort hatte. Gemäß diesem Procedere ging der Antrag 
der Postdirektion Düsseldorf durch die Hand des Postministeriums an den 
Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Hans Heinrich Lammers. Lammers 
war neben Wilhelm Keitel (Oberkommando der Wehrmacht) und Martin Bor-

48 StAD 0-1-32-226.0016 (wie Anm. 47), Karl Kunow v. 20.6.1950; LA-NRW Abt. R RW 
58-856 (wie Anm. 25), Bl. 131, Oberlandesgerichtspräsident Düsseldorf an Gestapo 
Düsseldorf v. 23.9.1938.

49 LA-NRW Abt. R RW 58-29412, Akten der Geheimen Staatspolizei Staatspolizeistelle 
Düsseldorf, Akte Herbert Herr, Bl. 4, Gestapo-Stellungnahme v. 18.7.1939 (Zitat), Bl. 6, 
Polizeipräsident Düsseldorf an Gestapo Düsseldorf v. 28.7.1939.

50 Reichsgesetzblatt Teil 1 1937, S. 39-70, Deutsches Beamtengesetz (DBG) vom 26. Januar 
1937, hier S. 52.
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mann (Chef der Parteikanzlei) zuständig für die Prüfung aller Dokumente, die 
Hitler zur Unterzeichnung vorgelegt wurden.51

Mit Schreiben vom 6. März 1941 beschied Lammers dem Reichspostminis-
terium, dass er den Antrag Hitler nicht vorgelegt hatte, weil er ihn aufgrund 
der kriegsbedingten Arbeitsbelastung damit nicht beanspruchen wollte. Ebenso 
lehnte er Herrs Versetzung in den Ruhestand während des Krieges ab, da er 
Hitler auch die Entscheidung im Fall des Justizinspektors Kunow vortragen 
müsste. Lammers gab damit zu bedenken, dass Herbert Herr nicht schärfer 
sanktioniert werden könne als der Justizinspektor. Gemäß der Berliner Ein-
schätzung entschieden die Verantwortlichen in der Postverwaltung, Herbert 
Herr von seiner bisherigen Position im Postamt 2 am Hauptbahnhof zu ver-
setzen. Ab 1. Juli 1941 musste er auf Anordnung des Reichspostministers im 
Postamt Friedeberg Neumark im Bezirk der Reichspostdirektion Frankfurt/
Oder seinen Dienst aufnehmen.52

Noch einschneidender entwickelte sich die Situation nach der Haftzeit für 
Willy Schmitt. Ende Januar 1941 nahm die Gestapo ihn erneut in Haft. Sie 
begründete das damit, dass Schmitt unter gleichgesinnten Angestellten seiner 
Arbeitsstelle den Vereinigten Stahlwerken „fortgesetzt in gehässiger, hetzerischer 
und von niederer Gesinnung zeugenden Weise über den Führer, den Staat, führen-
den Persönlichkeiten des Staates und der Bewegung, über Einrichtungen der Partei 
und über unsere Wehrmacht abfällige Äußerungen gemacht“ hatte. Die Ermittler 
erachteten dies nicht als „törichtes Geschwätz, sondern um bewusste Verächtlich-
machungen, die geeignet waren, unbeteiligte Zuhörer zu beeinflussen und deren 
Vertrauen zur politischen Führung zu untergraben.“53

Entsprechend dieser Beurteilung wurde Schmitt wegen Verstöße gegen das 
„Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Par-
teiuniformen“, dem sogenannten „Heimtückegesetz“ vom 20. Dezember 1934 
angeklagt.54 Mit diesem Gesetz hatte sich der NS-Staat ein Gesinnungsstraf-
recht geschaffen, das pauschal jede kritische Äußerung, selbst spontan geäu-
ßerte Unmutsäußerungen gegenüber dem Regime oder einem seiner Repräsen-
tanten kriminalisierte, die unterhalb der Schwelle der Strafbestimmungen der 
Beleidigung oder übler Nachrede lag. Noch im Februar 1941 wurde Schmitt 

51 Biographisches Lexikon zum Dritten Reich, hrsg. v. Hermann Weiß, Frankfurt am Main 
2002, S. 289.

52 LA-NRW Abt. R RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 171, Der Reichsminister und Chef der 
Reichskanzlei Lammers an das Reichspostministerium v. 6.3.1941 u. Bl. 175, Gestapo 
Düsseldorf an Reichssicherheitshauptamt Berlin v. 21.7.1941; LA-NRW Abt. R RW 58-
29412 (wie Anm. 49), Bl 2, Personalbogen Herbert Herr, aufgenommen 15.7.1941.

53 LA-NRW Abt. Rheinland RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 162, Gestapo Düsseldorf Antrag 
auf Schutzhaft v. 21.2.1941.

54 Reichsgesetzblatt Teil 1 1934, S. 1269-1271.



dem Haftrichter vorgestellt und später zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Die 
Haftzeit verbüßte er vom 30. Januar bis Anfang Juli 1941 zunächst in Düs-
seldorf und dann bis 4. Februar 1943 im Straf- und Untersuchungsgefängnis 
Wuppertal.55

Während seiner Inhaftierung kümmerte sich Margarethe Herr um Willy 
Schmitt. Ausschlaggebend dafür waren diverse finanzielle und organisatorische 
Probleme, die geregelt werden mussten. In einem Urlaubsgesuch an die Ge-
stapo Düsseldorf nannte sie das Ausbleiben der Mietzahlungen – offensicht-
lich lebte Willy Schmitt bei den Eheleuten Herr in der Stadtwaldstraße (heute 
Ernst-Poensgen-Allee) zur Untermiete. Bedeutsamer noch war die Sorge um 
Willy Schmitts Mutter in Heidelberg. Er hatte sie während seiner beruflichen 
Tätigkeit durch regelmäßige Geldüberweisungen finanziell unterstützt. Die In-
haftierung ließ das nun nicht mehr zu.56 Welche Befürchtungen bei den Betrof-
fenen existierten, zeigt ein Brief des Bruders Eduard aus Heidelberg an Willy 
Schmitt:

„Lieber Willy! Durch Gretlein sind wir von Deinem ungefähren Zustand un-
terrichtet. Ich ließ ihr eine Bescheinigung zugehen, damit sie Dich in meinem Na-
men betreuen und besuchen kann und hoffe, dass die zuständige Behörde dies Ihr 
erlaubt. Glaube mir, dass wir immer in Gedanken bei Dir sind und hoffen alle auf 
guten Ausgang Deines Prozesses. Hoffentlich entmutigt Dich das Alleinsein nicht. 
Ich hoffe, dass Du Dir so viel Lebensweisheit angeeignet hast, um dies alles zu über-
stehen. Es wird Dir auch mal wieder die Sonne scheinen und Du wirst wieder ein 
freier Mann sein. Vor allem mach Dir keine Sorgen um Mutter und uns, es ist alles 
gesund und ich habe sehr viel Arbeit, sodass wir immer Auskommen haben. Heute 
schon lade ich Dich ein, sobald Deine Sache rum ist, zu uns zu kommen. Mag da 
kommen, was will, solange ich lebe, bist Du auch bei mir Daheim. Und sollte das 
in Düsseldorf, wo Du so wunderbare Erfahrungen gemacht hast, nicht mehr gefal-
len, oder aus dem Geschäft entlassen werden, lieber Willy, mach Dir keine Sorgen, 
komm dann lieber Heute als Morgen.“

Willy Schmitt nahm das Angebot seines Bruders an. Ein halbes Jahr nach 
der Haftentlassung meldete er sich zum 21. Oktober 1942 unter der Adresse 
seines Bruders in Heidelberg an.57

55 LA-NRW Abt. R RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 166, Eingabe Willy Schmitt v. 17.3.1941, 
Bl. 183, Haftnachweis der Haftanstalt Wuppertal; StAD 0-1-32-226.0016 (wie Anm. 47), 
Eidesstattliche Erklärung von Willy Schmitt v. 22.6.1950.

56 LA-NRW Abt. R RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 165, Margarethe Herr an Gestapo v. 
23.2.1941; folgendes Zitat ebd. B. 164, Eduard Schmitt an Willy Schmitt v. 20.2.1941.

57 Es handelt sich um die Steubenstr. 53 (StAD Einwohnermeldekartei siehe; E-Mail Norbert 
Perkuhn (StA Düsseldorf) an den Verfasser v. 16.04.2020. Die gleiche Adresse gab der 
Bruder in seinem Brief an Willy Schmitt v. 20.2.1941 an.
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5. Nach dem Krieg

Die Ereignisse nach Isolde Jorissens Tod zeitigten Konsequenzen bis in die 
Nachkriegszeit. Grundlegend für die nun einsetzenden Auseinandersetzun-
gen waren die Regelungen der Alliierten zur Entnazifizierung der deutschen 
Bevölkerung. Jenseits der großen Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesse 
bemühten sich die Militäradministrationen der einzelnen Besatzungszonen auf 
der Grundlage des „Gesetzes zur Befreiung vom Nationalsozialismus“, kurz „Be-
freiungsgesetz“, möglichst alle „Deutschen“ über 18 Jahren nach einem Fragebo-
gen politisch zu überprüfen. Das Gesetz wurde zunächst für die amerikanische 
Zone erlassen. In Anlehnung daran erließ der Alliierte Kontrollrat im Oktober 
1946 für alle Besatzungszonen die Verordnung Nr. 38 „betreffend die Verhaf-
tung und Bestrafung von Kriegsverbrechern, Nationalsozialisten und Militaristen 
und die Internierung, Kontrolle und Überwachung von möglicherweise gefährlichen 
Deutschen“. Entscheidungen über die Tatbestände trafen Spruchkammern, die 
bei den Stadt- und Landkreisen angesiedelt waren. Je nach politischer Belas-
tung konnten die Kammern die Überprüften in fünf Kategorien eingruppieren  
(I. Hauptschuldige, II. Schuldige und Belastete, III. Minderbelastete, IV. Mit-
läufer, V. Entlastete). Wenn auch insofern Druck zum Ausfüllen erzeugt wurde, 
weil von der Abgabe des Fragebogens zum Beispiel der Empfang von Lebens-
mittelkarten oder die Sicherung eines Beschäftigungsverhältnisses abhängig war, 
verfehlte diese Meldebogenaktion ihre ursprüngliche Intention und entfernte 
sich mit zunehmender zeitlicher Distanz nach Kriegsende weg von einer Ver-
folgung der NS-Täter und nahm immer mehr den Charakter der bloßen Re-
habilitierung der Überprüften an. Zudem schwand in dieser Zeit das Interesse 
besonders unter den West-Alliierten an einer umfassenden Aufklärung, weil 
man im heraufziehenden Kalten Krieg in Westdeutschland einen militärischen 
Vorposten gegen die Sowjetunion installieren wollte. Dazu benötigte man auch 
belastete deutsche Fachkräfte. Zugleich übertrugen die Besatzungsbehörden die 
Entscheidungskompetenz immer mehr auf deutsche Stellen. Seit Ende 1947 un-
terstanden die Entnazifizierungsverfahren der neu gebildeten Landesregierung 
von Nordrhein-Westfalen. Von deutscher Seite bestand aber ein geringeres Inte-
resse an der Verfolgung von NS-Verbrechen, zumal die Durchführung weiterhin 
bei den Kommunen lag und dort, je nach personeller Besetzung und politischer 
Haltung der Ausschussmitglieder, große Interpretationsspielräume existierten, 
um mehr oder weniger scharf gegen frühere NS-Beteiligte zu urteilen.58

58 Christoph Kleßmann, Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945-1955, 
Göttingen 1991, S. 89-91; Wolfgang Krüger, Entnazifiziert! Zur Praxis der politischen 
Säuberung in Nordrhein-Westfalen, Wuppertal 1982, S. 44; Hugo Weidenhaupt, Kleine 
Geschichte der Stadt Düsseldorf, Düsseldorf 5. Aufl. 1972, S. 207.
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Ebenso sind von Beteiligten an der geschilderten Gestapo-Aktion Entnazifi-
zierungsunterlagen überliefert. Insbesondere Alexander Jorissen musste sich für 
sein Verhalten im „Dritten Reich“ rechtfertigen. In seinem Fragebogen gab er 
an, er sei seit Anfang Mai 1933 NSDAP-Mitglied und seit Sommer 1936 im 
Amt eines Kreishauptstellenleiters der Partei tätig gewesen. Führend war er noch 
als Gausegelwart im Reichsbund für Leibesübungen, weil er schon vorher im 
nun gleichgeschalteten Deutschen Seglerverband (vormals Yacht Club Nieder-
rhein Düsseldorf ) eine tragende Rolle einnahm. Dazu kamen Mitgliedschaften 
in anderen NS-Verbänden wie die NS-Volkswohlfahrt oder die Deutsche Ar-
beitsfront (DAF), aber ohne Leitungsfunktionen. Mit Bescheid vom 1. August 
1947 stufte der Entnazifizierungsausschuss Düsseldorf Alexander Jorissen in die 
Kategorie III (Minderbelastete) ein. Damit verbunden war eine Vermögens- und 
Kontensperre, Ausschluss vom passiven Wahlrecht und Reisebeschränkungen 
(Ausreise aus der britischen Zone nicht ohne Genehmigung). Beruflich konnte 
er in seiner Position als selbständiger Kaufmann verbleiben, er durfte aber kein 
öffentliches oder halböffentliches Amt bekleiden, in dem er über Anstellung 
und Entlassung von Personal entscheiden konnte. Ausschlaggebend für diese 
Entscheidung war seine Parteistellung als Kreishauptstellenleiter.59

Die Berufungskammer bestätigte zunächst das Urteil in einer Entschei-
dung im November 1948. Allerdings wurde der Beschluss nicht bestätigt, weil 
 Jorissens Entlastungsgrund, der Abberufung als Hauptstellenleiter und dem 
drohenden Parteiausschluss wegen nicht-nationalsozialistischer Gesinnung 
1943 nicht ausreichend gewürdigt wurde. Von daher folgte eine weitere Ver-
handlung im März 1949. Dort stufte der Berufungsausschuss Jorissen in die 
Kategorie IV (Mitläufer) ein.60

Neben den formellen Funktionen im NS-Parteiapparat spielte der Streit 
um Isolde Jorissens Nachlass für die Beurteilung des belasteten Bruders eine 
wesentliche Rolle. Noch im Urteil vom November 1948 schätzte die Beru-
fungskammer Jorissens Verhalten in dieser Angelegenheit als schwere Belastung 
ein, weil er den Tod seiner Schwester zum eigenen Vorteil ausgenutzt habe. In 
den Worten der Spruchkammer lautet das folgendermaßen:

„Gleichfalls ist erwiesen, dass der Beschwerdeführer sich die Gesetze des 3. Rei-
ches zunutze gemacht hat, um, entgegen dem Willen der Erblasserin, für sich und 
seine Verwandten die hinterlassene Erbschaft zu verwenden. Dadurch ist klarge-
stellt, dass der Beschwerdeführer sich mit Hilfe der Nazigesetze für sich und seine 

59 LA NRW Abt. R NW 1037 BI 12261 (wie Anm. 30), Bl. 1-6, Military Government of 
Germany Fragebogen Alexander Jorissen v. 24.8.1946; Bl. 11, Einreihungsbescheid v. 
1.8.1947.

60 Ebd. Bl. 13, Entnazifizierungsausschuss Berufungskammer v. 25.11,1948; Bl. 17, Entna-
zifizierungsausschuss Berufungskammer v. 3.3.1949, folgendes Zitat ebd. Bl. 13.
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Angehörigen persönliche Vorteile verschafft hat. Ein solches Vorgehen muss als Nutz-
nießerschaft des Nazisystems angesehen werden.“

Bei dieser Beurteilung ging der Berufungsausschuss noch von Alexander 
Jorissens aktiver Rolle bei Willy Schmitts Verhaftung durch die Gestapo aus, 
um ihn in der Haft zur Unterzeichnung der Verzichtserklärung auf das Erbe 
zu zwingen. In dem revidierten Urteil von 1949 rückte der Ausschuss seine 
Beteiligung aber in den Bereich der Wahrscheinlichkeit, weil keine ausreichen-
den Nachweise zur Begründung dieses Vorwurfs vorgelegt wurden. Auch aus 
diesem Grunde wurde Alexander Jorissen in die vierte Kategorie zum Mitläufer 
hochgestuft. Weitere Sanktionen sind nicht bekannt. Seine Tätigkeit als Kauf-
mann und Fabrikant setzte er fort. So verzeichnet das Adressbuch Düsseldorf 
1955 unter der Adresse Hahnenfurther Straße 14 den Eintrag „Alexander Jor-
issen, Maschinenfabrik“.61

Für die damals verhafteten Anthroposophen war Jorissens Beteiligung 
in der Erbschaftsangelegenheit hingegen unbestritten – besonders für Willy 
Schmitt. Gegenüber dem Berufungsausschuss gab er an, dass noch kurz vor 
Isolde Jorissens Tod der anderer Bruder Felix Jorissen gegenüber der ebenfalls 
vernommenen Therese Milz erwähnt habe, sein älterer Bruder Alexander habe 
gegen die Anthroposophen nichts Gutes vor.62 Die Umstände der Unterzeich-
nung der Verzichtserklärung beschrieb er als Zwangssituation, in der er keinen 
positiven Ausgang für sich sah:

„Nach 14 Tagen Einzelhaft im Polizeigefängnis wurde ich in Gegenwart von 2 
Wachbeamten innerhalb des Gefängnisses und auf Veranlassung des Herrn Jorissen 
durch den Notar Dane aufgefordert, auf eine Erbschaft zu verzichten, welcher Ver-
zicht eine Bereicherung des Herrn Jorissen darstellt, während eine Annahme durch 
mich von Seiten der Gestapo beurteilt worden wäre als Fortsetzung einer staats-
feindlichen und deshalb verbotenen Organisation. Ich befand mich, wie gesagt, 
in gesundheitlich stark reduzierter Verfassung. Die Praktiken der Gestapo waren 
mir bekannt, meine Rechtlosigkeit offenbar, ein Rechtsbeistand war für mich nicht 
erreichbar, zwei Freunde befanden sich in gleicher Sache in Haft. Herr Jorissen war 
– das sei in diesem Zusammenhang noch einmal festgestellt – Parteimitglied, SA-
Mann, Kreishauptstellenleiter der Partei, und vor allem Mitglied einer Institution 
zur Bekämpfung überstaatlicher Mächte – unter dem Druck dieser Tatsachen habe 
ich Verzichtserklärung abgegeben.“

Zum Zeitpunkt des Verfahrens gegen Jorissen lebte Willy Schmitt nicht 
mehr bei seinem Bruder in Heidelberg. Inzwischen war er nach Freiburg im 
Breisgau umgezogen und arbeitete dort im anthroposophisch orientierten No-

61 Ebd. Bl. 17; Adressbuch Düsseldorf 1955, Teil 2, S. 305.
62 LA NRW Abt. R NW 1037 BI 12261 (wie Anm. 30), Bl. 140-142, Erklärung Willy Schmitt 

v. 2.6.1948, folgendes Zitat ebd. Bl. 141f.
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valis-Verlag. Am dort gelegenen Amtsgericht hatte er auch seine Aussage gegen 
Alexander Jorissen gemacht.63

Ganz in der Nähe lebte auch Margarethe Herr. Nachdem sie sich 1941 
noch um Willy Schmitt während seiner Haftzeit gekümmert hatte, meldete sie 
sich zum 28. September 1942 nach Oberbergen am Kaiserstuhl im Landkreis 
Freiburg um. Ihre Ehe mit Herbert Herr wurde am 8. November 1946 ge-
schieden.64 In welchem Maße hier bloß persönliche Differenzen zwischen den 
Eheleuten vorlagen, ist nicht überprüfbar. Es liegt aber nahe, dass die Gestapo-
Aktion mit der Folge der Zwangsversetzung an einen entfernt liegenden Ein-
satzort einen Einfluss auf das Auseinanderleben der Partner hatte. Herbert Herr 
selbst blieb nicht im Osten, sondern wohnte nach Kriegsende in Badenweiler 
in Baden, nahe der Stadt Freiburg/Breisgau.65

Justizinspektor Kunow äußerte sich in ähnlicher Weise über die Vorgänge in 
der Erbschaftssache, und er sah sich und andere Düsseldorfer Anthroposophen 
schon länger durch Alexander Jorissen bedroht.

„Wenn ihn die Rücksicht auf seine mit den Genannten befreundete todkran-
ke Schwester abgehalten haben mag, schon früher gegen die politisch Missliebigen 
vorzugehen, so fiel nach dem Tode der Schwester jede Hemmung fort, zumal der 
Jorissen durch das Testat sich in der Erwartung nicht unerheblichen Vermögensan-
falles in Gestalt der Erbschaft getäuscht sah. So fand er willkommenen Anlass, mit 
der Anprangerung vermeintlicher Feinde des herrschenden Schreckensregimentes 
zugleich die Befriedigung seines Egoismus zu dienen.“66

Die Erbitterung wird verständlich durch weitere Umstände der Überwachung 
und Verfolgung vor und nach der Haftzeit. In seinem Wiedergutmachungsver-
fahren gab Kunow an, dass er schon 1937 in seiner Dienststelle am Oberlan-
desgericht unter Druck stand, weil er sich geweigert hatte, ein Hitler-Bild in 
seinem Büro aufzuhängen. Neben den materiellen Verlusten wie die Zahlung 
einer Kaution und die Beschlagnahme seiner Bibliothek zeitigte die Inhaftierung 
nach Isolde Jorissens Tod auch gesundheitliche Folgen. So berichtete sein behan-
delnder Arzt Dr. Brestowsky, dass die Haft, die anschließende Überwachung und 
die berufliche Degradierung bei Kunow zu einem Herzleiden, einer Allgemein-
schwäche und einer dauernden Nervenzerrüttung geführt hatten.67

63 Ebd. Bl. 13, Entnazifizierungsausschuss Berufungskammer v. 25.11,1948. Zur Geschichte 
des Novalis Verlages siehe: http://novalisverlag.de/?page_id=211, (04.06.2020).

64 StAD Einwohnermeldekartei: siehe, E-Mail Norbert Perkuhn (StA Düsseldorf) an den 
Verfasser v. 16.04.2020.

65 LA NRW Abt. R NW 1037 BI 12261, (wie Anm. 30), Bl. 142, Erklärung Willy Schmitt 
v. 2.6.1948.

66 Ebd. Bl. 107, Erklärung Karl Kunow v. 9.3.1947.
67 StAD 0-1-32-226.0016 (wie Anm. 47), Attest v. 29.6.1950.
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Als politisch Verfolgter im Sinne eines Gegners des NS-Staates wurde Karl 
Kunow von der Düsseldorfer Wiedergutmachungsverwaltung nicht anerkannt. 
Als Grund nannte die Behörde, dass er nach seiner Haftentlassung wieder seine 
Arbeit im Justizdienst aufgenommen habe und die Anthroposophische Gesell-
schaft keine politische Organisation sei. Anerkennung fanden seine Benach-
teiligungen in der geringer bewerteten Kategorie als „politisch Geschädigter“. 
Eine finanzielle Entschädigung für die Haftzeit erhielt er nicht, weil erst ab 
einer Mindesthaftzeit von 30 Tagen nach dem Bundesentschädigungsgesetz ein 
Anspruch geltend gemacht werden konnte. Karl Kunow starb am 1. Mai 1960 
in Düsseldorf.68

Die in den Gestapo-Berichten erwähnten Lehrerinnen Emilie Bayer und 
Emilie Kellermann erhielten offensichtlich keine Entschädigungen. Da sie 
nicht inhaftiert wurden und nach den Vernehmungen 1938 weiter arbeiten 
konnten, war die Durchsetzung eines Anspruchs wohl aussichtslos. Nach dem 
Krieg war ihre Weiterbeschäftigung als Lehrerinnen unproblematisch. Beide 
Frauen wurden nach Einreichung der Entnazifizierungs-Fragebögen in die Ka-
tegorie fünf (Entlastet) eingestuft mit der gleichlautenden Empfehlung: Frau 
Bayer bzw. Frau Kellermann seien „bereits von der Militärregierung zum Lehramt 
zugelassen. Neue Gesichtspunkte haben sich nicht ergeben.“69

Bemerkenswert ist jedoch ein anderer Aspekt von Emilie Kellermanns be-
ruflichen Werdegangs nach Kriegsende. Im Mai 1946 berief sie der Oberstadt-
direktor Düsseldorf zur stellvertretenden Schulleiterin einer Gemeinschafts-
schule. Diese Position bekleidete sie aber nur bis zum 14. Oktober 1946 an der 
Gemeinschaftsschule Essener Straße. An diesem Tage sollte sie die Amtsgeschäf-
te an Rektor Peter Kimmel übergeben.70 Offensichtlich waren in der unmittel-
baren Nachkriegszeit politisch unbelastete Lehrerinnen in Führungspositionen 
an Schulen gefragt. Der Grund dafür lag sicher am Ausfall männlicher Lehr-
kräfte durch Einzug zur Wehrmacht, Kriegstod und Gefangenschaft. Insofern 
war Emilie Kellermann gewissermaßen eine „Trümmerfrau“ des Düsseldorfer 
Schulwesens nach 1945. Ihre schnelle Abberufung und Ersetzung durch einen 
Mann schon nach wenigen Monaten zeigt: Frauen in Führungspositionen gal-
ten zu der Zeit nur als Notbehelf.

68 Ebd. Kreissonderhilfsausschuss Beschluss v. 12.7.1950; Kreisanerkennungsausschuss 
Beschluss v. 9.1.1953; Regierungspräsident Düsseldorf Entscheid v. 20.12.1957. Zum To-
desdatum StAD Einwohnermeldekartei siehe: E-Mail Wolfgang Spahr (StA Düsseldorf) 
an den Verfasser v. 06.07.2020.

69 LA-NRW Abt. R NW 1002 ED 36787, Entnazifizierungsakte Emilie Bayer, Bl. 7, Case 
Summary v. Nov. 1947; NW 1002 ED 37317, Entnazifizierungsakte Emilie Kellermann, 
Bl. 7, Case Summary v. Nov. 1947.

70 StAD Lehrerpersonalakte Emilie Kellermann (wie Anm. 41), Oberstadtdirekter an  
E. Kellermann v. 28.5. u. 9.10.1946.
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Im Zusammenhang der Gestapo-Aktion muss auch Karl Kunows behan-
delnder Hausarzt Dr. Rolf Brestowsky (1900-1953)71 erwähnt werden. Er war 
der Bruder des oben erwähnten Carl Brestowsky und ebenfalls Mitglied der 
Anthroposophischen Gesellschaft in Düsseldorf. Er wurde schon in Alexan-
der Jorissens zweitem Denunziationsschreiben vom 11. Februar 1938 genannt 
und von einzelnen vernommenen Anthroposophen erwähnt.72 Allerdings blieb 
Brestowsky von weitergehende Ermittlungen und Verhören verschont. Trotz-
dem bekam er einige Jahre später Schwierigkeiten mit dem NS-System. Im 
September 1944 kam er wegen angeblicher Wehrkraftzersetzung ins Polizei-
gefängnis Wuppertal. Für drei Tage wurde er in die Heil- und Pflegeanstalt 
Düsseldorf-Grafenberg überstellt und dort einen Tag nach dem Einmarsch 
amerikanischer Truppen in Düsseldorf am 18. April 1945 von den Amerika-
nern befreit.73

Als Auslöser für die Inhaftierung diente die Denunziation einer Patientin. 
Danach habe er im Sommer 1944 unter anderem behauptet, die Russen wür-
den bald in Berlin sein und dann würde alles vorbei sein.74 Eigenen Auskünften 
zufolge sah sich Dr. Brestowsky aber schon in den ersten Jahren der NS-Herr-
schaft als Verfolgter. So führte er seine Mitgliedschaft in der Anthroposophi-
schen Gesellschaft nach 1933 an, weil nach dem AG-Verbot 1935 auch bei ihm 
Hausdurchsuchungen mit Bücherbeschlagnahmungen stattgefunden hatten. 
Darüber hinaus hatte er als Arzt Patienten vor den „Nürnberger Rasssegesetzen“ 
und den Sterilisationsgesetzen sowie während seiner Kriegsdienstverpflichtung 
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene durch Krankschreibungen geschützt.75 
Dazu schrieb er:

„Nach meiner Dienstverpflichtung nach Neviges habe ich außer meinen deut-
schen Patienten, die ich in gleicher Weise wie in Düsseldorf weiter betreute, auch 
die Zwangsverschleppten und Kriegsgefangenen in mehreren Lagern zu betreuen 
gehabt und soweit geschützt, wie es mir nur möglich war. Schon nach 3 Wochen 
meiner dortigen Praxis wurde ich zum ersten Mal zum Ortsgruppenleiter befohlen, 
weil ich nach Ansicht der Partei zu viele Zwangsverschleppte und Kriegsgefangene 

71 Lebensdaten StAD Einwohnermeldekartei siehe: E-Mail Wolfgang Spahr (StA Düsseldorf) 
an den Verfasser v. 06.07.2020.

72 LA-NRW Abt. R RW 58-856 (wie Anm. 25), Bl. 11, Jorissen an Gestapo v. 11.2.1938. Dr. 
Brestowsky besuchte eine der Gemäldeschauen des Malers Bernhard Eyb in der Wohnung 
des Ehepaars Herr, siehe ebd. Bl. 22, Vernehmungsprotokoll Hildegard Weddigen v. 
17.2.1938.

73 StAD 0-1-32-44.0013 Wiedergutmachungsakte Rolf Brestowsky, Bl. 1, Antrag für frühere 
KZ-Häftlinge v. 17.4.1946.

74 Ebd. Bl. 3, Haftbefehl v. 9.11.1944.
75 Ebd. Bl. 17 u, 22, Brestowsky an Kreissonderhilfsausschuss v. 24.8.1949 u. 16.4.1950, 

folg. Zitat ebd. Bl. 17.
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für arbeitsunfähig erklärte. Kurze Zeit darauf wurde ich noch einmal schwerstens 
verwarnt, weil ich einen polnischen Zwangsverschleppten gegen die körperlichen 
Misshandlungen seines Arbeitgebers in Schutz genommen hatte.“

Schließlich pflegte Rolf Brestowsky Kontakte zum kommunistischen Wi-
derstand. Dort hatte er bei der Abfassung und Verteilung von illegalen Flug-
blättern geholfen.

In seinen Schreiben an die Wiedergutmachungsbehörde nannte der Arzt 
auch Zeugen, die seine Sicht bestätigen konnten. Allerdings war dies nicht zu 
allen Punkten möglich. So konnte etwa kein früherer Zwangsarbeiter oder „ras-
sisch“ Verfolgter seine Hilfe bestätigen. Womöglich lebten die Betroffenen, falls 
überhaupt, nicht mehr in Deutschland. Bezüglich seiner anthroposophischen 
Gesinnung bezeugte dies sein Patient Karl Kunow teilweise. Da sich beide 
schon seit Jahren kannten, konnten sie sich ihrer Standpunkte bei ärztlichen 
Konsultationen versichern. Über Brestowsky illegale anthroposophische Lese-
kreise nach dem AG-Verbot wusste Kunow hingegen nichts.76 Trotzdem ist es 
durchaus möglich, dass weitere Lesezirkel existiert hatten, von denen die Ge-
stapo nichts gewusst hatte.

Die Kontakte zu Kommunisten versicherten ihm zwei Zeuginnen, die der 
KPD angehört hatten. Eine politische Widerstandstätigkeit im engeren Sinne 
sahen sie zwar nicht, betonten aber seine ausgesprochene Hilfsbereitschaft und 
humane Orientierung. So erklärte Luise Porz, die eine Zeugin:

„Wenn jemand aus politischen Gründen misshandelt worden war, hat er un-
entgeltlich geholfen, wenn es galt, jemand dem Zugriff der Nazis zu entziehen, hat 
er dafür gesorgt, dass er versteckt wurde. An einer ausgesprochen politischen Arbeit 
hat er sich nicht betätigt. Seine Beweggründe lagen offenbar in seiner anthroposo-
phischen Einstellung. Er erzählte mir zur damaligen Zeit immer wieder von seinen 
Zusammenkünften mit seinen anthroposophischen Gesinnungsfreunden, auch zu 
einer Zeit, als die Gesellschaft bereits verboten war. Ich selbst habe an solchen Zu-
sammenkünften nicht teilgenommen, aber gelegentlich Botengänge für die Zwecke 
der Gesellschaft gemacht. Zuweilen habe ich auch Mitglieder der Gesellschaft in 
seinem Auftrage zu ihm bestellt. Es ist auch vorgekommen, dass Dr. Brestowsky 
Flugblätter, die ich als KPD-Mitglied hatte, in Verwahr nahm.“77

In der Aussage der zweiten Zeugin Emma Kampmann heißt es:
„Dr. Brestowsky genoss das Vertrauen der Kommunisten, er war derjenige Arzt, 

der von ihnen aufgesucht wurde. In der Widerstandsgruppe waren nicht nur Kom-
munisten, sondern auch Nichtkommunisten. Als Kommunist hat sich Dr. Br. mir 

76 Ebd. Bl. 34, Eidesstattl. Erklärung Kunows v. 16.6.1950; Bl. 41 Aussage Karl Kunows 
Amtsgericht Düsseldorf, Verhandlungsprotokoll, Haftentschädigungsverfahren Brestowsky 
v. 9.10.1950.

77 Ebd. Bl. 41, Aussage Luise Portz, Haftentschädigungsverfahren Brestowsky v. 9.10.1950.
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gegenüber nicht gezeigt. Er war hilfsbereit allen Leuten gegenüber. Dr. Brestowsky 
ist meines Erachtens nicht in die Strafverfolgung hineingezogen worden, weil die 
Mitglieder der Widerstandsgruppen ihn nicht genannt haben. Ich bin mit einer 
Gruppe von etwa 50 Personen vom 2. Strafsenat des OLG Hamm im Aug. 1944 
verurteilt worden.“ 78

Emma Kampmann und ihr Ehemann Wilhelm gehörten der kommunis-
tischen Widerstandsgruppe um Alfons Kaps an. Kaps baute im Auftrag von 
Wilhelm Knöchel, von der KPD-Abschnittsleitung West, in Düsseldorf eine 
Widerstandsorganisation auf. Sie verbreitete unter anderem Flugschriften und 
eine Zeitung antifaschistischen Inhalts, von denen auch Brestowsky berichtete. 
Die Gruppe, darunter Alfons Kaps und die Eheleute Kampmann, wurden im 
Januar 1943 verhaftet und verurteilt, Kaps nahm sich nach der Anklageerhe-
bung im März 1944 das Leben.79

6. Fazit

In der Gesamtschau um die Gestapo-Aktion gegen die Düsseldorfer Anthropo-
sophinnen und Anthroposophen zeigen sich unterschiedliche Konfliktlinien. 
Das auslösende Ereignis der Erbschaftsangelegenheit infolge Isolde Jorissens 

78 Ebd. Bl. 42, Aussage Emma Kampmann, Haftentschädigungsverfahren Brestowsky v. 
9.10.1950.

79 Beatrix Herlemann, Auf verlorenem Posten. Kommunistischer Widerstand im Zweiten 
Weltkrieg. Die Knöchel-Organisation, Bonn 1986, S. 122ff. Zu Alfons Kaps siehe Ein-
trag: Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin https://www.gdw-berlin.de/vertiefung/
biografien/personenverzeichnis/biografie/view-bio/alfons-kaps/ (16.07.2020).

Kommunistischer Widerstandskämpfer Alfons Kaps (1901-1944) (Quelle: LA-NRW Abt. 
R RW 58-27901, Bl. 2)
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Tod berührte den privaten Bereich des Verhältnisses zwischen den Geschwis-
tern. Anknüpfend an Schlögl, Schwartz und Thamer gehörte diese Auseinan-
dersetzung zu den „Interessenkonflikten um Partizipation an materiellen Res-
sourcen“, die auch unabhängig vom Nationalsozialismus entstanden wären.80 
Höchstwahrscheinlich hätte Alexander Jorissen das Testament seiner verstorbe-
nen Schwester auch unter demokratischen Verhältnissen angefochten.

Dagegen offenbarten die Formen der Konfliktaustragung unter NS-Herr-
schaftsbedingungen unterschiedliche Ebenen diktatorischer Macht und Resis-
tenz. Mochte Alexander Jorissen in der Endphase des Krieges im Gegensatz 
zum Regime geraten sein, vor 1939 war er überzeugter Nationalsozialist in 
Führungsverantwortung, der seine Position im Eigen- und Staatsinteresse zu 
nutzen wusste. Denn in seinen Denunziationsschreiben an die Gestapo im Fe-
bruar 1938 nannte er nicht nur Willy Schmitt als Nutznießer der Hinterlas-
senschaften seiner verstorbenen Schwester. Das hätte im Interesse persönlicher 
Vorteilnahme genügt. Absichtlich nannte er sämtliche ihm bekannte Anthro-
posophinnen und Anthroposophen, damit die Gestapo tätig werde. Nicht zu 
Unrecht vermutete Karl Kunow, dass er im Prinzip schon vorher tätig gewor-
den wäre, wenn nicht seine todkranke Schwester ihn davon abgehalten hätte.

Die durch Alexander Jorissens Denunziation ausgelöste Ermittlungs- und 
Verhaftungsaktion machte dann Verhaltensweisen von Eigensinn und Ver-
weigerung unter Anthroposophen im Nationalsozialismus offensichtlich. Das 
zeigt sich an der Frage über die Kenntnis der Verfügung zum Verbot der An-
throposophischen Gesellschaft, das ein Leseverbot von Steiner-Schriften ein-
schloss. Damit hatte das Regime einen weltanschaulichen Totalitätsanspruch 
formuliert, der bis in den Privatbereich der Reglementierung freundschaftli-
chen Verkehrs und gemeinsamer Aktivitäten hineinreichte. In diesem Sinne 
galt für den NS-Staat das Prinzip: Das Private ist politisch. Genauso hatten es 
alle Vernommenen auch verstanden, und sie hielten sich anfangs an die Aufla-
ge. Auf der anderen Seite weckte dieser Totalanspruch ihren Widerspruchsgeist. 
Das lag zumindest in der Lektürefrage nahe, weil die entsprechende Literatur 
vorhanden war. „Politischer“ waren dagegen die Geldsammlungen. Sie verwei-
sen auf Akte der Solidarität unter Gleichgesinnten, weil damit nicht nur die 
Anthroposophische Gesellschaft als Gesamtorganisation, sondern auch einzel-
ne, einkommenslose Anthroposophen unterstützt wurden. Das sah wiederum 
der NS-Staat ähnlich, indem er Geldbeträge beschlagnahmte oder wie im Falle 
Herbert Herrs eine Passsperre verhängte, damit er nicht an den Sitz der Anth-
roposophischen Gesellschaft fahren und Geld überbringen konnte.

80 Schlögl/Schwartz/Thamer, Konsens (wie Anm. 3), S. 24.
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Ihre Haltung hatten sich die Düsseldorfer Anthroposophinnen und Anth-
roposophen schon vor 1933 angeeignet, und sie hielten sie über die gesamte 
NS-Zeit und darüber hinaus aufrecht. Das galt unabhängig von äußerer An-
passung wie den Eid auf Hitler, den die Lehrerinnen Emilie Kellermann und 
Emilie Bayer leisten mussten. Die Eidverweigerung hätte ihnen letztlich die 
Existenzgrundlage entzogen. Selbst kleinste Verhaltensabweichungen konnten 
schon zu Schwierigkeiten führen. Das zeigte sich bei Karl Kunows Weigerung, 
ein Hitler-Bild in seinem Büro aufzuhängen.

Deutlicher offenbart sich die Konsequenz der Aufrechterhaltung eigener 
Positionen bei Herbert Herr und Willy Schmitt. Trotz der Erfahrungen von 
Vernehmungen, Bücherbeschlagnahmung und Verhaftung beantragte Herr 
danach noch eine Reise in die Schweiz, die ereignisgemäß abgelehnt wurde. 
Besonders Willy Schmitt, vormaliger Leiter der Düsseldorfer Anthroposophen, 
hielt sich mit seiner Verweigerungshaltung nicht zurück. Das trug ihm spä-
ter eine zweijährige Inhaftierung wegen sogenannter „Heimtückevergehen“ ein. 
Die Folgen blieben indes nicht auf die NS-Zeit begrenzt. Einkommensverluste, 
gesundheitliche Beeinträchtigungen, Zwangsumzug und eine geschiedene Ehe 
verweisen auf länger dauernde Wirkungen nationalsozialistischer Verfolgung.

Bemerkenswert ist, dass in diesem Verfolgungszusammenhang ausschließ-
lich Männer inhaftiert wurden, obwohl in der Mehrzahl Frauen involviert wa-
ren. Denn im Verlauf der Jorissen-Schreiben und der Vernehmungen wurden 
der Gestapo insgesamt 34 Personen genannt, einschließlich der verstorbenen 
Isolde Jorissen, die Burscheider Anthroposophinnen und einige, die aus Düs-
seldorf weggezogen waren. Davon waren 22 Frauen, die sich zum Teil sehr 
aktiv für die Anthroposophie eingesetzt hatten. Außer Acht bleibt Isolde Joris-
sen, die Geldsammlungen durchgeführt und in ihrer Wohnung Lesekreise und 
andere Veranstaltungen veranstaltet hatte. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
sie schärfer sanktioniert worden wäre, wenn der Gestapo ihr Verhalten vorher 
bekannt gewesen wäre. Ihr Tod schloss weitere Verfolgungsmaßnahmen aus. 
Dagegen spricht auch nicht, dass die in gleicher Weise aktive Margarethe Herr 
nicht wie ihr Ehemann und ihr Mitbewohner Willy Schmitt in Haft kam. Die-
se „Milde“ deutet auf das sehr traditionelle Geschlechterbild der NS-Behörden 
hin. Denn anders als die beamteten Lehrerinnen Jorissen, Kellermann und 
Bayer führte die Gestapo Margarethe Herr wie andere vernommene Anthropo-
sophinnen unter der Berufsbezeichnung „Ehefrau“. Offensichtlich bestand hier 
wegen Fehlens öffentlicher Belange kein Sanktionsinteresse.

Obwohl der Arzt Dr. Rolf Brestowsky im Rahmen der Gestapo-Ermittlun-
gen 1938 genannt wurde, blieb er zu dieser Zeit von weitergehenden Nach-
forschungen verschont. Vermutlich hatte er sich schon im Verlauf der Jahre 
nach 1933 einen vorsichtigeren Kommunikationsstil angeeignet. Denn er be-
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fand sich in einem beruflichen Grenzbereich des Privaten und Öffentlichen. 
So verpflichtete ihn die ärztliche Schweigepflicht zu einem besonderen Ver-
trauensverhältnis zu seinen Patienten. In diesem geschützten Rahmen konnte 
man sich gegenseitig seiner widerständigen Haltung versichern. Das zeigte sich 
in dem Verhältnis zu seinem Patienten Karl Kunow, betraf aber auch Men-
schen anderer weltanschaulicher Richtung wie Kommunisten. Hier entwickel-
ten sich Strukturen gegenseitiger Hilfe unterschiedlicher Widerstandsmilieus. 
Wie frühere Kommunistinnen berichteten, hatten sie den Arzt durch Boten-
gänge für Anthroposophen unterstützt, während er kommunistische Flugblät-
ter angenommen und verborgen hatte. Darüber hinaus ging Brestowsky mit 
seiner Hilfe für bedrohte Menschen wie Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen, 
„rassisch“ und „erbbiologisch“ Verfolgten oder „illegalen“ Kommunisten noch 
einen Schritt weiter in Richtung Widerstand. Dass sich hier keine tragfähigere 
Opposition entwickeln konnte, lag sicher an der recht umfassenden Überwa-
chung der Gestapo und an denunziationswilligen Patienten, die noch einige 
Monate vor Kriegsende zu seiner Verhaftung führte. Dass er aber so lange zum 
Schaden der nationalsozialistischen Diktatur tätig sein konnte – wie der ein-
gangs erwähnte Johannes Tuchel betont hat – zeigt auf der anderen Seite, die 
Gestapo hatte während ihrer Verhaftungsaktion 1938 nicht das gesamte wider-
ständige Milieu unter Düsseldorfer Anthroposophen aufgedeckt. Ihr Eigensinn 
und Widerspruchsgeist zur Aufrechterhaltung eigener Standpunkte verdient 
aber heute, ein dreiviertel Jahrhundert nach der Hitler-Diktatur, gewürdigt zu 
werden.


